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RS OGH 1988/4/26 4Ob536/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1988

Norm

ABGB §535

ABGB §726

Rechtssatz

Enthält eine letztwillige Verfügung nur die Anordnung von Legaten, bringt der Nachsatz, daß "außer den oberwähnten

niemand nach der Erblasserin erbberechtigt sein soll", in erster Linie die Ausschließung der gesetzlichen Erben ( unter

ausdrücklicher Hervorhebung bestimmter Personen) zum Ausdruck, enthält aber keine positive Erbeinsetzung der

Legatare, sei es gleichteilig oder zu anderen Quoten.
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